
Täterprofil

Wenn Minderjährige Minderjährige töten
Tötungsdelikte, bei denen sowohl Opfer als auch Täter minderjährig 
waren, geschehen nur selten mit Absicht. Der typische Täter ist 
männlich, deutlich älter als das Opfer und mental retardiert.

„Von Minderjährigen begangene Tö-
tungsdelikte an Minderjährigen sind 
 extrem selten“, betont Dr. Juliane Lang, 
Institut für Rechtsmedizin, Universitäts-
klinikum Gießen. Körperverletzung ins-
gesamt zähle, nach Sachbeschädigung 
und Diebstahl, zu den häu�gsten Delik-
ten im Kindes- und Jugendalter. 

In 2016 wurden etwa 18.000 unter 
18-Jährige von der Polizei registriert, de-
nen schwere oder gefährliche Körperver-
letzung vorgeworfen wurde. Bei 132 Per-
sonen aus derselben Altersgruppe bestand 
der Verdacht auf Mord oder Totschlag.

Im Rahmen einer retrospektiven Stu-
die fanden Lang und Mitarbeiter in den 
insgesamt 7238 Autopsien, die in den 
Jahren 1991-2016 am Institut für Rechts-

medizin, Gießen, durchgeführt wurden, 
192 Minderjährige. Davon waren 5 von 
Minderjährigen getötet worden. Bei allen 
war die Autopsie auf gerichtliche Anord-
nung erfolgt. Hier drei Beispiele:
1. Ein 2-jähriges Mädchen mit stumpfem 

Bauchtrauma, retroperitonealen Blu-
tungen und Kopfverletzungen mit epi-
duralen Blutungen, zugefügt durch ih-
ren sechsjährigen mental retardierten 
Bruder, starb an den Folgen des Poly-
traumas mit anhaltendem Schock.

2. Ein 13-jähriges Mädchen verblutete an 
einer Schusswunde durch Rumpf und 
Arm. Der 14 Jahre alte Täter, ein 
Freund des Opfers, war wegen Drogen-
abhängigkeit in stationärer Behand-
lung, dur¡e sich jedoch am Wochenen-

de außerhalb der Klinik au£alten. 
Nach Bedrohung durch die Polizei kam 
es zur Flucht und Geiselnahme.

3. Ein 11-jähriger Junge verblutete auf-
grund multipler Stichwunden in Arm 
und Rumpf mit Lungenverletzungen. 
Täter war ein 15-jähriger ¥üchtiger Be-
kannter des Jungen.

Opfer ist meist jünger als der Täter
„Unsere Studie bestätigt, dass absichtli-
che Tötungsdelikte durch Minderjährige 
extrem selten sind“, resümiert Lang. Zu-
dem habe sich gezeigt, dass das Opfer 
meist jünger ist als der Täter, dass der Tä-
ter häu�g männlich und mental retar-
diert ist. Opfer und Täter sind meist Ge-
schwister oder Spielkameraden. 

 Thomas M. Heim 

10th International Symposium Advances in Legal 

 Medicine (ISALM); 96. Jahrestagung der DGRM

Ungewöhnliche Thoraxverletzung

Stachelschwein in Mord verwickelt
Es ist sehr selten, dass Tiere in Tötungsdelikte verwickelt 
sind. Der im Folgenden berichtete Fall ist daher nicht nur 
sehr tragisch, sondern auch äußerst kurios.

Ein 20-jähriger Mann kommt abends 
nach Hause und klagt über di§uses Un-
wohlsein. Er geht früh schlafen. Seine 
Mutter vermutet nichts Ernstes. Am 
nächsten Morgen jedoch �ndet sie ihn tot 
in seinem Bett.

In der rechtsmedizinischen Untersu-
chung fällt äußerlich zunächst eine 
3-4 mm weite Stichwunde in der linken 
¨oraxhäl¡e auf. In der weiteren Autop-
sie �ndet sich ein 60 mm langer, ge-
krümmter Stachelschweinstachel. Der 
Stichkanal führt durch Interkostalmus-
kulatur, linke Lunge, rechte Herzkammer 
bis in den rechten Lungenhilus. Die 
Rechtsmediziner �nden zudem freies Blut 
in Perikard- und Pleurahöhle beidseits.

Mysteriöse Todesart
 „Die scharfe Verletzung der ̈ oraxorga-
ne wurde als Todesursache identi�ziert, 
die Todesart blieb jedoch zunächst un-
klar“, erklärt Dr. Chantelle Liebenberg, 
Rechtsmedizin, Universität Bloemfontein, 
Südafrika. 

Darau£in habe man den ermittelnden 
Polizeibeamten kontaktiert. Der hatte her-
ausgefunden, dass der Verstorbene etwa 24 
Stunden vor seinem Tod eine Auseinander-
setzung mit einem anderen jungen Mann 
hatte, der eine so genannte Qwasha trug. 

Als Qwashas bezeichnet man selbst ge-
baute Wa§en. Als der Verdächtige zur 
Rede gestellt wurde, sagte er, er habe die 
Wa§e zerstört. Er habe jedoch zugegeben, 
dass er einen Stachelschweinstachel als 
Munition verwendet habe.

„Wir gehen davon aus, dass der Stachel 
aus nächster Nähe auf den Mann abge-
schossen wurde“, führt Liebenberg aus. 
Dass er sich nicht zeitnah in medizinische 
Behandlung begeben hat, sei bedauerlich, 
denn eine rechtzeitige chirurgische Inter-
vention hätte ihm möglicherweise das Le-
ben gerettet. Dr. Thomas M. Heim 
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